
NR. 147/2014 | 21. März 2014

IMPRESSUM
HERAUSGEBER CHRISTINE LAMBRECHT, MDB REDAKTION ALBRECHT VON WANGENHEIM
TELEFON (030) 227-522 82 / (030) 227-511 18
E-MAIL PRESSE@SPDFRAKTION.DE

TEXT KANN IM INTERNET UNTER WWW.SPDFRAKTION.DE ABGERUFEN WERDEN.

EU-Zinsrichtlinie: Licht und Schatten

Joachim Poß, zuständiger Berichterstatter

Die neue EU-Zinsrichtlinie ist ein erster Erfolg, aber auch ein Ergebnis
mit Licht und Schatten. Sie darf kein Anlass zu verringerter Aktivität bei
den Bemühungen um eine  Verbesserung der  grenzüberschreitenden
Besteuerung  sein.  Noch  immer  klaffen  Lücken  beim  Zugriff  auf
bestimmte  Einkommensarten,  die  es  zu  schließen  gilt.

„Die Staats- und Regierungschefs der EU haben den von den EU-
Finanzministern vorgelegten Kompromiss zur EU-Zinsrichtlinie verabschiedet.
Sich darüber zu freuen ist berechtigt. Es hat schließlich unglaublich lange
gedauert, bis alle Staaten an Bord waren. Auch Österreich und Luxemburg
h a b e n  v e r s t a n d e n ,  d a s s  s i e  s i c h  i m  w i c h t i g e n  B e r e i c h  d e r
grenzüberschreitenden Besteuerung nicht in Europa isolieren können. Aber bei
aller Freude darf jetzt niemand die Hände in den Schoß legen und denken, die
Arbeit sei getan und alle Probleme seien gelöst:

Auch die neue EU-Zinsrichtlinie lässt Steuerschlupflöcher offen beispielsweise
bei Dividendeneinkünften und Lizenzgebühren, die in Zukunft noch geschlossen
werden müssen. Österreich, Luxemburg, aber auch zum Beispiel der Nicht-EU-
Staat Schweiz müssen ihren Finanzbranchen andere Geschäftsmodelle
verordnen: Keine Bank, kein Fonds darf mehr Vorteile daraus ziehen, dass sie
Steuerkriminellen eine Heimat bietet. Auch wenn die genannten Staaten hier
sicherlich bereits Fortschritte gemacht haben, bleibt noch einiges an Weg hin zu
steuerehrlichen Geschäftsmodellen zu bewältigen.“

http://www.spdfraktion.de/node/35109

